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Sponsoringvereinbarung FÜR
Wissenschaftliche VEranstaltungen
abgeschlossen zwischen
Firmenname       
Adresse              
                          
(im Folgenden „Sponsor“) 
sowie der
Medizinischen Universität Graz 
Universitätsplatz 3

A-8010 Graz

(im Folgenden „MUG“)

wie folgt:
§ 1 Gegenstand und Zweck der Vereinbarung

1.
Die MUG beabsichtigt die Durchführung einer wissenschaftlichen Veranstaltung/Veranstaltungsreihe auf dem Gebiet 

mit dem Titel „     “, nachstehend „Veranstaltung“ genannt, am       

2.
Der Sponsor beabsichtigt, die Veranstaltung zu unterstützen und verpflichtet sich, den unter § 3 dieser Vereinbarung angeführten Sponsor-Beitrag zu leisten. Die MUG verpflichtet sich, den Sponsor-Beitrag ausschließlich für die Organisation und Durchführung der oben genannten Veranstaltung zu verwenden. Über den Sponsor-Beitrag hinausgehende Kosten der Veranstaltung sind ausschließlich seitens der MUG zu tragen.

§ 2 Rechte des Sponsors
1.
Der Sponsor hat Anspruch darauf, in allfälligen Publikationen der MUG oder einer Mitarbeiterin/eines Mitarbeiters der MUG, welche die Veranstaltung betreffen, als finanzieller Unterstützer der Veranstaltung erwähnt zu werden.

2.
Der Sponsor hat das Recht, sich als finanzieller Unterstützer der MUG zu bezeichnen, wobei in diesem Fall der Sponsor verpflichtet ist, bei einer solchen Bezeichnung gleichzeitig darauf hinzuweisen, dass es sich um ein anlaßbezogenes Sponsoring im Rahmen der vorstehend genannten Veranstaltung handelt. Darüberhinaus ist die Höhe des Sponsor-Beitrages anzugeben, sodass für Dritte der Umfang des Sponsoring wahrheitsgetreu feststellbar ist.

3.
Es wird weiters vereinbart, dass dies keine exklusive Sponsoringvereinbarung ist. Die MUG ist jederzeit und ohne gesonderte Bekanntgabe an den Sponsor berechtigt, insgesamt wie auch bezogen auf die vertragsgegenständliche Veranstaltung weitere Sponsor-Beiträge entgegenzunehmen und diesbezügliche Verträge abzuschließen.

4.
Es wird ausdrücklich klargestellt, dass mit Ausnahme der dem Sponsor in § 2 Z. 1 und Z. 2 eingeräumten Rechte keine Gegenleistung der MUG vereinbart wird.

§ 3 Leistungen des Sponsors
1. 
Der Sponsor stellt der MUG einmalig den Betrag von EUR        („Sponsor-Beitrag“) für die vorstehend genannte Veranstaltung zur Verfügung. Der Sponsor-Beitrag ist binnen 14 Tagen nach Unterzeichnung dieser Vereinbarung auf folgendes Drittmittel-Konto der MUG zu überweisen:
Raiffeisenlandesbank Steiermark

Bankleitzahl 38000

Konto lautend auf Medizinische Universität Graz

Konto Nummer: 49.510

IBAN: AT 443800000000049510

SWIFT BIC Code: RZSTAT2G

Innenauftrag:      
Verwendungszweck:      
2. Sofern der vom Sponsor zur Verfügung gestellte Sponsor-Beitrag nicht vollständig für die Organisation und Durchführung der vertragsgegenständlichen Veranstaltung verwendet wird, erklärt sich der Sponsor damit einverstanden, dass ein allfälliger Restbetrag von der MUG für die Durchführung von Forschungsarbeiten auf dem Fachgebiet der       verwendet wird. Ein Auftrag zur Durchführung von konkreten Forschungsprojekten respektive einer klinischen Studie wird vom Sponsor nicht erteilt.
§ 4 Antikorruption
1. Der Sponsor möchte mit der Zahlung lediglich einen allgemeinen Beitrag zu dieser Veranstaltung leisten.
2. Der Sponsor versichert, dass die Mittelzuwendung für die vertragsgegenständliche Veranstaltung in keinem Zusammenhang mit bereits erfolgten oder beabsichtigten Lieferungen oder Leistungen des Sponsors gegenüber der MUG steht. Ebenso ist diese Vereinbarung ohne jeglichen Einfluss auf den Produkteinsatz, die Preisgestaltung und die Umsatzgröße der von der MUG eingesetzten oder zur Verwendung initiierten Produkte des Sponsors.
3. Der Sponsor gewährleistet weiters, in seinem Marketing keinen direkten Bezug zwischen einem von ihm hergestellten oder vertriebenen Produkt und der MUG, ihren Einheiten oder MitarbeiterInnen herzustellen.
4. Der Sponsor wird im Zusammenhang mit der vertragsgegenständlichen Veranstaltung keinerlei direkte Weisungen an die MUG erteilen und auch sonst keinen direkten Einfluss auf den Fortgang der Forschung bei der MUG nehmen.
§ 5 Haftung

1. Die MUG haftet im Rahmen ihrer Pflichten nur für grobe Fahrlässigkeit und Vorsatz, soweit zwingendes Recht nichts anderes vorsieht. Die Haftung für leichte Fahrlässigkeit ist ausgeschlossen. Weiters ausgeschlossen ist die Haftung für indirekte Schäden, reine Vermögensschäden, etc. In jedem Fall ist der Schadenersatz der Höhe nach mit dem einfachen Sponsor-Beitrag gemäß § 3 Z. 1 beschränkt. 

2. Die Verkehrssicherungspflichten hinsichtlich eines allenfalls vom Sponsor im Rahmen der Veranstaltung betriebenen Standes obliegen dem Sponsor. 

§ 6 Sonstige Bestimmungen

1. Diese Sponsoringvereinbarung endet mit der wechselseitigen Erfüllung, ohne dass es einer gesonderten Kündigung bedarf. 

2. Diese Vereinbarung unterliegt österreichischem Recht. Gerichtsstand für alle Streitigkeiten ist das sachlich zuständige Gericht in Graz.

3. Änderungen dieser Vereinbarung bedürfen der Schriftform, dies gilt auch für die Änderung des Schriftformerfordernisses. 

4. Sollten Bestimmungen dieser Vereinbarung ungültig oder undurchsetzbar sein oder werden, so bleibt die Restvereinbarung unberührt. Diese Bestimmungen werden automatisch durch gültige und durchsetzbare ersetzt, die den beabsichtigten Zweck so gut wie möglich erreichen.
5. Diese Vereinbarung wird in zwei Ausfertigungen, davon je eine für den Sponsor und für die MUG errichtet. 
Für die Medizinische Universität Graz:

Ort und Datum
Univ.-Prof. Dr. Gilbert Reibnegger

Vizerektor für Studium und Lehre

Ort und Datum
Univ.-Prof. Dr.      

Vorstand      
Für den Sponsor:

Ort und Datum
     




     
